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14. Verordnung: Höhe des Pflegegeldes nach <lern Wiener Behindertengesetz. 
15. Verordnung! Höhe von Kostenbeiträgen nach dem Behindertengesetz. 
16. Verordnung: Form der Ausweise für Behinderte. 

14. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 8. April 1975 über die Höhe des Ptlege
geldes nach dem Wiener Behindertengesetz 

Auf Grund des § 25 des Wiener Behinderten
gesetzes, LGBL für Wien Nr. 22/1966, in der 
Fassung der 2. Behindertengesetznovelle, LGBI. 
für Wien Nr. 10/1975, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Höhe des Pflegegeldes wird für anspruchs
berechtigte Personen im Sinne des § 23 ab 
1. März 1975 mit 1073 Sund ab 1. Juli 1975 mit 
1105 S feStgesetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit l. März 1975 in 
Kraft. 

Dc:r Landeshauptmann: 
i. V. Gertrude FröhHdt~Sandner 

13. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 8. April 1975 über die Höhe von 
Kostenbeiträgen nach dem Behindertengesetz 

Auf Grund der §§ 11 und 34 des Wiener Be
hindertengesetzes, LGBL für Wien Nr. 22/1966, 
in der Fassung der 2. Behindertengesetznovelle, 
LGBI. für Wien Nr. 10/1975, wird verordnet: 

Artikel I 

Unterbringung in Tagesheim~ 
stätten 

§ !. (1) Ist eine beitragspflichtige Maßnahme 
rnit der Unterbringung des Behinderten in Tages
heimstä,tten (Werkstätten, Kindertagesheimen 
und ähnlichen Einrichtungen) verbunden, so ist 
von den beitragspflichtigen Personen ein Beitrag 
zu leisten, wenn und soweit ihr Gesamteinkorn~ 
men (§ 11 des Behindertengesetzes) die in § 34 
J\bs. 2 des Behindertengesetzes bezeichneten_ Ein
kommensgrenzen übersclireitet. 

(2) Bei überschreitung der Einkommensgren
zen haben die beitragspflichtigen Personen fol
gende Beiträge zu leisten: 
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1. der Behinderte den die Einkommensgrenze 
übersteigenden Teil seines Gesarnteinkom~ 
mens~ 

2. die beitragspflichtigen Angehörigen einen 
Beitrag in der Höhe von T5 v. H. des Ge
samteinkommens. Dieser Prozentsatz ver
ringert sich für jeden Angehörigen, für den 
der Beitragspflichtige auf Grund einer gesetz
lidien Verpflichtung überwiegend sorgt, um 
o·s v. H. 

Unterbringung in Internaten und 
Heimen 

§ 2. (1) Ist eine beitragspflichtige Maßnahme 
mit der Unterbringung des Behinderten in In
ternaten, Heimen oder ähnlichen Einrichtungen 
verbunden und erhält dort der Behinderte volle 
Unterkunft und Verpflegung, so haben die bei
tragspflichtigen Personen einen Beitrag zu leisten, 
wenn und soweit ihr Gesamteinkommen die in 
§ 34 Abs. 3 des Behindertengesetzes bezeidineten 
Einkommensgrenzen überschreitet. 

(2) Bei Überschreitung der Einkommensgren
zen haben die beitragspflichtigen Personen fol
gende Beiträge zu leisten: 

1. der Behinderte die von ihm bezogene 
Wohnungsbeihilfe und den den halben 
Richtsatz der Sozialhilfe für einen Allein
unte-rstützten übersteigenden Teil seines Ge
samteinkommens, 

2. die beitragspflichtigen Angehörigen einen 
Beitrag in der Höhe von 15. v. H. des Ge
samteinkommens. Dieser Prozentsatz ver~ 
ringen sich für jeden Angehörigen, für den 
der Beitragspflichtige auf Grund einer ge
setzfidien \ 7erpflichtung überwiegend sorgt, 
um 1 v. H. 

(3) Der nach Abs. 2 Z. 2 errechnete Kosten
beitrag ist bei demjenigen beitragspflidltigen An
gehörigen, der die Familienbeihilfe für den Be
hinderten bezieht, um den vollen Betrag der auf 
den Behinderten entfallenden Familienbeihilfe 
zu erhöhen. Entfällt infolge Nichtübersd>reitung 
der Einkommensgrenzen eine Beitragspflicht, so 
ist jedenfalls die auf den Behinderten entfallende 
Familienbeihilfe als Kostenbeitrag vorzusdireiben. 
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